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Merkblatt 
Ungelerntes Personal / Quereinsteiger in der Zahnarztpraxis 

 
 ieses  erkblatt soll  ahnärztinnen und  ahnärzten in Baden-Württemberg eine Orientierung bieten, wel he 
 egelungen und Bestimmungen hinsi htli h des  insatzes von ungelerntem Personal und Quereinsteigern in der 
 ahnarzt raxis zu bea hten sind. 
 
Definition: 

• Ungelernte Hilfskräfte =  itarbeiterInnen, die keine Ausbildung in einem medizinis hen Beru  abges hlossen 
haben 

• Quereinsteiger =  itarbeiterInnen, die eine Ausbildung in einem anderen medizinis hen Beru  (ni ht 
 ahnmedizinis he/r Fa hangestellte/r) abges hlossen haben 

 
 
1. Welche Aufgaben darf ungelernteres Personal / Quereinsteiger in der Praxis übernehmen? 

 
 in Anhalts unkt  ür eine zulässige  elegation bietet § 1 Abs. 5 und 6    .  ier werden beis ielha t 
(„insbesondere“)  ätigkeiten au gezählt, die a  robierte  ahnärztinnen/ ahnärzte an da ür quali iziertes Personal 
mit abges hlossener Ausbildung delegieren k nnen. 
 
Art, Inhalt und Um ang der Leistungsassistenz der ni htzahnärztli hen  itarbeiter/innen hängen im  ahmen der 
di  erenzierten gesetzli hen Vorgaben von der objektiv und subjektiv über rü ten Quali ikation der 
Fa hangestellten ab, von der Art der Leistung und von Be und und  iagnose des konkreten  rankheits alles sowie 
von der  inwilligung des Patienten. 
 
In der Praxis er olgt die  elegation dur h die Festlegung des jeweiligen  insatzrahmens und dur h Festlegung 
von internen generellen  elegationsanweisungen, ergänzt dur h konkrete Anweisungen  ür den  inzel all. 
Während des  insatzes muss die  ahnärztin/ der  ahnarzt jederzeit  ür  ü k ragen,  ür  orrekturen oder bei 
 om likationen zur Ver ügung stehen. Außerdem muss sie/ er im  ahmen ihrer/ seiner  berwa hungs  li ht 
 ontrollen dur h ühren. 
 
 ie delegations ähigen Leistungen  inden Sie im Praxishandbu h der Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg unter „www.lzk-bw.de / Praxishandbu h / 2. Qualitätssi herung in der  ahnarzt raxis / 2.20 Personal 
/ 2.20.1 Personal in der  ahnarzt raxis“. 
 

 
Ungelerntes Personal / Quereinsteiger können nach Einweisung folgende Tätigkeiten in der Praxis 
ausüben: 

 
1. Praxisverwaltung / administrativer Berei h, wie. z. B. 

• Unterstützung bei der Patientenbetreuung (z.B.  m  ang,  erminvergabe) 
•  erminorganisation   
•  ingabe von Patientendaten sowie Abre hnung 
•  okumentation von Behandlungsverläu en 

 
2. Behandlungsassistenz, wie. z. B. 

• Assistenz bei zahnärztli hen Behandlungen unter Au si ht 
• Vor- und  a hbereiten des Behandlungszimmers  
➔ A htung:  er Begri   „ a hbereiten“ bezieht si h dabei au  den  rans ort der verwendeten 

 edizin rodukte vom Behandlungsraum in den Au bereitungsberei h sowie au  die  ntsorgung der 
während der Behandlung ange allenen Ab älle. Für die ans hließenden S hritte der Au bereitung ist 
das notwendige Fa hwissen er orderli h.  

 
3. Praxislabor, wie. z. B. 

• kleinere Laborarbeiten wie Ausgießen von  odellen usw. 
 

 
  

https://phb.lzk-bw.de/html/2.html
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2. Welche Aufgaben dürfen ungelernteres Personal / Quereinsteiger in der Praxis nicht übernehmen? 
 
 itarbeiterinnen oder  itarbeiter ohne  FA-Ausbildung dür en keine  ätigkeiten gemäß § 1 Abs. 5 und 6 des 
 ahnheilkundegesetzes übernehmen, da Voraussetzung  ür diese  ätigkeiten eine abges hlossene 
Beru sausbildung zur/ zum  ahnmedizinis hen Fa hangestellten ist.   
 
Folgende  ätigkeiten sind beis ielsweise nicht erlaubt: 

•  erstellung von   ntgenau nahmen*  
•  rundlagenvermittlung häusli he Prävention:  undhygiene, zahngesunde  rnährung und Fluoridierung 
• Belagan ärbung,  rstellen von  undhygieneindizes 
•  nt ernen von harten und wei hen  ahnbelägen su ragingival 
• Ober lä hen olitur 
• Fluoridierung mit  elen und La ken 
• Fissurenversiegelung karies reier Fissuren 
• Situationsab ormungen 
•  erstellung von Provisorien 
•  nt ernen von  lebe- und  ementresten 

• Legen und  nt ernen von Verbänden,  ahtent ernung 

In der  ie erortho ädie sind insbesondere  olgende  ätigkeiten ni ht erlaubt:  
• Vorauswahl und An robe von Bändern  
• Be estigen von B gen na h  ingliederung dur h den  ahnarzt 
• Ausligieren von B gen  

 
 
Röntgenaufnahmen (*) 
 ie te hnis he  ur h ührung von   ntgenau nahmen ist nur Personen mit einer abges hlossenen medizinis hen 
Ausbildung erlaubt.  ies ist in der Strahlens hutzverordnung (§ 145 Abs. 2  i  er 5) geregelt. 
 
 ie te hnis he  ur h ührung von   ntgenau nahmen kann daher au h von Personen vorgenommen werden, die 
eine sonstige medizinis he Ausbildung er olgrei h abges hlossen haben und die er orderli hen  enntnisse im 
Strahlens hutz besitzen.  as kann z. B.  ür  edizinis he Fa hangestellte ( FA) zutre  en, wenn sie einen 
 rundkurs zum  rwerb der zahnärztli hen  enntnisse im Strahlens hutz absolviert und diese s ätestens alle 5 
Jahre aktualisiert haben. 
 
 
Aufbereitung von Medizinprodukten 
Ungelerntes Personal / Quereinsteiger sind ni ht be ugt,  edizin rodukte au zubereiten und  reizugeben, da ihnen 
das er orderli he Fa hwissen  ehlt.  ie Au bereitung von  edizin rodukten um asst dabei insbesondere  olgende 
Au gaben: 

•  ur h ührung von  isikobewertungen 
•  einigung,  esin ektion, S ülung und  ro knung  
•  ber rü ung au  Sauberkeit und Unversehrtheit 
• P lege und Instandhaltung der  edizin rodukte 
•  okumentierte Freigabe der  edizin rodukte  ür die Anwendung und Lagerung 
•  ennzei hnung der Produkte 
• Ver a kung und Sterilisation 
•  ur h ührung von Funktions rü ungen 

 
 ine Au bereitung und Freigabe von  edizin rodukten ist erst dann m gli h, wenn eine  a hs ezi is he 
Fortbildung, z. B. in Anlehnung an die Fa hkunde-Lehrgänge gemäß den Quali izierungsri htlinien der  euts hen 
 esells ha t  ür Sterilgutversorgung e.V. (  SV) oder dur h Fortbildungsangebote der  eilberu ekammern, 
er olgrei h dur hlau en wurde. In ormationen über den Fa hkundelehrgang I  inden Sie hier: Fa hkundelehrgang 
I der   SV e. V. 
 
Bitte bea hten: Für  a h remde Personen rei ht die  eilnahme an den  1- 3  ursen ni ht aus.  iese  urse sind 
den zahnmedizinis hen  itarbeiterInnen und  ahnärztInnen vorbehalten und k nnen gg . erst grei en, wenn eine 
ents re hende  a hs ezi is he Fortbildung in Anlehnung an die Fa hkunde-Lehrgänge der   SV er olgt ist.  
 

https://www.dgsv-ev.de/
https://www.dgsv-ev.de/
https://lzk-bw.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Rund_um_die_Praxisf%C3%BChrung/Hygiene_und_Medizinprodukte-Aufbereitung/Information_Fachkunde_Lehrgang_I_DGSV.pdf
https://lzk-bw.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Rund_um_die_Praxisf%C3%BChrung/Hygiene_und_Medizinprodukte-Aufbereitung/Information_Fachkunde_Lehrgang_I_DGSV.pdf
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3. Notwendige Vorsorgeuntersuchungen 
 
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung gemäß §§ 4 und 5 Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge Arbeitsmedizinische Vorsorge G 42 „Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung“ Arbeitsmedizinische 
Vorsorge G 24 „Hauterkrankungen“  
 
Bei der  instellung von  itarbeitern verlangen die Bestimmungen der Verordnung zur arbeitsmedizinis hen 
Vorsorge (Arb edVV) je na h  ätigkeit eine arbeitsmedizinis he Vorsorgeuntersu hung, d. h. eine 
 rstuntersu hung vor Au nahme der Bes hä tigung,  a huntersu hungen während dieser Bes hä tigung, eine 
Abs hlussuntersu hung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie eine na hgehende Untersu hung aus 
besonderem Anlass (z. B. bei vorliegender  adelsti hverletzung).  iese Untersu hungen dar  nur ein Arzt 
dur h ühren, der bere htigt ist, die  ebietsbezei hnung „Arbeitsmedizin“ oder die  usatzbezei hnung 
„Betriebsmedizin“ zu  ühren. Für Jugendli he ist zusätzli h eine  rstuntersu hung gemäß § 32 Abs. 1 JArbS h  
dur hzu ühren. 
 
Immunisierung 
Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im 
Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“  
 
 ie   BA 250 ver  li htet den Praxisinhaber zwingend, die Angestellten über die in Frage kommenden 
 aßnahmen zur Immunisierung ( e atitis-B-S hutzim  ung) bei Au nahme der  ätigkeit und bei gegebener 
Veranlassung zu unterri hten und zu in ormieren.  ie im  inzel all gebotenen  aßnahmen zur Immunisierung 
sind dabei im  invernehmen mit dem Arzt, der die arbeitsmedizinis hen Vorsorgeuntersu hungen dur h ührt, 
 estzulegen.  ie Immunisierung ist  ür die Bes hä tigten kostenlos zu erm gli hen; sie kann evtl. von der 
 rankenkasse der Bes hä tigten als Satzungsleistung übernommen werden.  ie Forderung ist hinsi htli h der 
Unterri htung er üllt, wenn der Praxisinhaber die Bes hä tigten in  ür sie verständli her Form au  die 
vers hiedenen Immunisierungsmethoden, insbesondere au   uverlässigkeit und  auer der S hutzwirkung, und 
au  etwaige  om likationsm gli hkeiten hinweist. 
 
Masernschutzimpfung 
Seit dem 01.03.2020 gilt eine Im  li ht gegen  asern  ür  ens hen in  emeins ha ts- und 
 esundheitseinri htungen.  as  esetz  ür den S hutz vor  asern und zur Stärkung der Im   rävention.  as 
 aserns hutzgesetz sieht vor, dass Bes hä tigte in medizinis hen  inri htungen wie ( ahn-) Arzt raxen, 
ambulanten P legediensten oder  rankenhäusern und die na h 1970 geboren sind, einen  a hweis erbringen 
müssen, dass sie entweder gegen  asern geim  t sind oder eine Immunität hiergegen au weisen.  ieser 
 a hweis muss vor Beginn des Arbeitsverhältnisses er olgen und kann dur h die Vorlage des Im   asses oder 
dur h eine ärztli he Bes heinigung erbra ht werden. 
 
 
4. Externe ZFA-Prüfung 
 ie externe  FA-Prü ung ist na h der 1,5- a hen Ausbildungszeit (4,5 Jahre) m gli h. 
 
Im Beru sbildungsgesetz unter § 45 Abs. 2 BBi . Absatz 2 heißt es hierzu: 
"Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die 
als Ausbildungsdauer vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in dem die Prüfung abgelegt werden soll. 
Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in einem anderen, einschlägigen Ausbildungsberuf. 
Vom Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn durch Vorlage 
von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft gemacht wird, dass der Bewerber oder die Bewerberin die 
berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische 
Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu berücksichtigen." 
 
Alle weiteren In ormationen zum Ablau  der Anmeldung et . erhalten Sie von Ihrer Bezirkszahnärztekammer.  ie 
Ans re h artner der jeweiligen Bezirkszahnärztekammern  ür den Berei h  ahnmedizinis he Fa hangestellte 
sind hier zu  inden. 

https://lzk-bw.de/die-kammer/bezirkszahnaerztekammern

